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Allgemeinen Einleitungsbedingungen in die Abwasserbeseitigungsan-
lage des Reinhaltungsverbandes Großraum Eferding  
 
 
Der Reinhaltungsverband Großraum Eferding (RHV), dem die Mitgliedsgemeinden Eferding, Fraham, 
Hartkirchen, Hinzenbach, Pupping, Scharten und Stroheim angehören, errichtet und betreibt die weiter 
im Ausbau befindliche Abwasserbeseitigungsanlage Großraum Eferding. Die im Einzugsgebiet des 
RHV anfallenden Abwässer werden in die Verbandskläranlage des RHV geleitet und dort gereinigt. 
 
Der RHV baut das Kanalnetz einschließlich der Hausanschlusskanäle im Bereich des öffentlichen Gu-
tes; die Hausanschlusskanäle auf Privatgrund sind jeweils vom Liegenschaftseigentümer auf ei-
gene Kosten herstellen zu lassen. 
 
Für die Errichtung von Hausanschlusskanäle sind folgende Bedingungen einzuhalten: 
 

1. 
Grundlage ist die ÖNORM B 2501 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“, in der gül-
tigen Fassung; sie liegt im jeweiligen Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf. 
 

2. 
Die Entsorgung im gesamten Verbandsgebiet erfolgt je nach den örtlichen Gegebenheiten im Trenn-
system (mit Schmutzwasserkanälen und Regenwasserkanälen) oder im Mischsystem (ein gemeinsa-
mer Mischwasserkanal für Schmutz- und Regenwasser). 
 
Im Bereich der Trennkanalisation muss Fäkal- und Regenwasser strikt getrennt werden. In die 
Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser eingeleitet werden. 
 
Brunnen-, Quell- und Drainagenwasser muss in allen Fällen getrennt und abgeführt werden. Beste-
hende Oberflächenentwässerungen sind weiter zu verwenden. 
Regenwasser darf jedoch auch auf eigenem Grund gespeichert oder zur Versickerung gebracht werden. 
 

3. 
In die Kanalisation dürfen nicht eingeleitet werden: 

• Erdölprodukte und andere leicht entzündliche Flüssigkeiten und Stoffe, 

• giftige und fischereischädigende Flüssigkeiten und Stoffe, 

• Flüssigkeiten und Stoffe, welche die Kanalbauwerke schädigen, das Wartungspersonal gefährden 
oder den Klärvorgang behindern könnten, 

• radioaktive Stoffe, 

• feste Stoffe wie Asche, Müll, Schlachtabfälle, sowie Stechblut, Jauche, Silowasser, Molke u. ä., 

• Brunnen- oder Quellwasser sowie Drainagewasser, Regenwasser von Dachflächen, Hofflächen 
und Verkehrsflächen (dieser Punkt gilt bei reinen Schmutzwasserkanälen). 

 
4. 

Im Sinne der allgemeinen Grundsätze der Behandlung von Abwässern und Abwasserinhaltsstoffen ist 
laut der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung (Einbringung von Abwasserinhaltsstoffen nur 
im unerlässlich notwendigen Ausmaß, Vermeidung von Abwasserinhaltsstoffen vorweg vor Abwasser-
behandlungsmaßnahmen) der Einsatz von Anlagen zur Abfallzerkleinerung mit Abschwemmung ins 
Kanalnetz nicht zulässig. 
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5. 
Abwässer, welche sich in ihrer Zusammensetzung und/oder Menge mehr als geringfügig vom häusli-
chen Abwasser unterscheiden, dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Kläranlagenbetreibers in die 
Kanalisation eingeleitet werden. Zur Erlangung dieser Zustimmung ist ein Antrag (lt. Vordruck) mit Vor-
lage eines Detailprojektes betreffend die betriebliche Abwasserbeseitigungs- bzw. –vorreinigungsan-
lage entsprechend der Indirekteinleiterverordnung vorzulegen. 
 

6. 
Hausanschlusskanäle dürfen auch auf Privatgrund nur von konzessionierten Firmen gebaut werden, 
damit gewährleistet ist, dass diese ordnungsgemäß ausgeführt und absolut dicht sind. Diesbezüglich 
wird die jeweils betroffene Gemeinde von jedem Grundeigentümer die Vorlage eines Attestes für die 
fachgemäße Ausführung verlangen (Baufirma oder Installateurunternehmen). 
 

7. 
Als Rohrmaterial für den Hausanschluss können Steinzeug- oder PVC-Kanalrohre verwendet werden, 
Mindestdurchmesser DN 150 mm bzw. 125 mm, Mindestgefälle 2 % (2 cm je m Rohrlänge). Richtungs- 
oder Gefälleänderungen bzw. Einmündungen zusätzlicher Anschlüsse können durch Formstücke oder 
besser in Kontrollschächten erfolgen. 
 

8. 
Im öffentlichen Kanalnetz kann in allen Bereichen Rückstau auftreten, der sich bis in die Hausan-
schlusskanäle und die angeschlossenen Objekte auswirken kann. Alle unter der Rückstauebene (siehe 
Pkt. 9) liegenden Entwässerungsgegenstände sind daher gegen Rückstau zu sichern. 
 

9. 
Als maßgebliche Rückstauebene ist die Geländehöhe an der Anschlussstelle des Hausanschlusses 
beim Hauptkanal mit einem Zuschlag von 10 cm anzunehmen; bei Hanglagen, Straßensenken oder 
Kuppen o. ä. kann die maßgebliche Rückstauebene auch ungünstiger (höher) liegen. Im Zweifelsfalle 
bei der Gemeinde erkundigen. 
 

10. 
Gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz hat sich jeder Liegenschaftseigentümer selbst 
zu schützen. Bei Anschlüssen unter der Rückstauebene (z.B. Kellerabläufe) ist ein Rückstaudoppel-
verschluss einzubauen, der außer einem von Hand zu bedienenden Verschlusses mindestens noch 
einen selbsttätig wirkenden aufweist. Der Handverschluss muss immer geschlossen sein und darf nur 
zum Zeitpunkt des Abwasseranfalls geöffnet werden. Rückstauverschlüsse sind für Fäkalien (WCs) 
nicht geeignet. Sollte außerdem eine Entsorgung von Fäkalwasser aus Räumen unterhalb der Rück-
stauebene erforderlich sein, so hat diese über eine Hebeanlage (Hauspumpwerk) zu erfolgen. 
 

11. 
Der Reinhaltungsverband übernimmt keine Haftung für Schäden in bestehenden Objekten oder Grund-
stücken durch Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz. 
 

12. 
Alles anfallende Abwasser muss direkt in den öffentlichen Kanal abfließen, es dürfen keine Senkgruben 
oder Hauskläranlagen dazwischengeschaltet sein. 
 

13. 
Die bisher bestehenden Senkgruben und Hauskläranlagen sind nach dem Anschluss der Liegen-
schaft an das öffentliche Kanalnetz aufzulassen. Diese sind zu räumen, das Räumgut ist ordnungsge-
mäß zu entsorgen (Grubendienst). Nach der Reinigung sind die Gruben mit Schottermaterial aufzufül-
len. Gegebenenfalls können alte Senkgruben etc. auch als Regenauffangbecken (z.B. zur Gartenbe-
wässerung) herangezogen werden. 
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14. 
Im Zuge der Herstellung der Hausanschlusskanäle ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Bau-
schutt, Aushubmaterial, Beton- oder Mörtelreste, Zement, Farben oder sonstige Feststoffe in den 
Kanal gelangen. Auf keinen Fall darf Senkgrubeninhalt oder anfallender Klärschlamm in das öffentliche 
Kanalnetz eingeleitet werden. 
 

15. 
Zur leichteren Kontrolle und Wartung ist bei jeder Liegenschaft vor der Anschlussstelle an das öffentli-
che Kanalnetz ein Kontrollschacht zu errichten. 
 

16. 
Die Be- und Entlüftung des Kanalnetzes wird vorwiegend über die Hausanschlussleitungen erfolgen. 
Bei der Installation im Haus ist daher darauf zu achten, dass sämtliche Fallleitungen normgemäß über 
Dach entlüftet werden. 
 

17. 
Abwasser aus Senkgruben oder Hauskläranlagen darf nicht in den Kanal eingebracht werden. Diese 
bereits angefaulten Abwässer würden zu starker Geruchsbelästigung im Kanalnetz sowie zur Zerstö-
rung der Kanäle (Betonangriff) führen. Die Entsorgung hat mittels geeigneter Transportmittel direkt zur 
Kläranlage zu erfolgen. 
 

18. 
Mit dem, im Alltag verwendeten Reinigungsmitteln sollte so sparsam wie möglich umgegangen werden. 
Waschmittel, WC-Reiniger, Allzweckreiniger, Abwaschmittel, Geschirrspülmittel udgl. Sind notwendig, 
aber belasten die Umwelt. Zu intensive und zu häufig angewendete Mittel schaden dem Menschen und 
der Umwelt. 
 

19. 
Niederschlagswasserableitung – Retentionsmaßnahmen auf Privatgrund. 
Sofern auf Grund des bestehenden öffentlichen Kanalsystems eine Ableitung von Niederschlagswäs-
sern in die öffentliche Kanalisation möglich ist, kann seitens der Gemeinde die Errichtung einer dezent-
ralen Retentionsmaßnahme vorgeschrieben werden. Für die Retentionsmaßnahme ist ein Regenwas-
serspeicher (z.B. Regenwassertank) auf eigenem Grund zu errichten. Die Ableitung in die öffentliche 
Kanalisation darf nur in gedrosselter Form erfolgen. Hierfür ist eine entsprechende Abflussdrossel (ge-
lochtes Standrohr) beim Abfluss des Speicherbauwerkes einzubauen. Nach Beendigung eines Regen-
ereignisses ist der Speicherinhalt unter Einhaltung der vorgeschriebenen Drosselmenge in den öffentli-
chen Kanal zu entleeren, damit das geforderte Speichervolumen im Trockenwetterfall immer gegeben 
ist. Die erforderliche Größe des Speicherraumes sowie die Drosselabflussmenge wird auf Grundlage 
der Vorlagen des Kanalbetreibers (Reinhaltungsverband Großraum Eferding) für den jeweiligen Fall, 
von der Gemeinde vorgeschrieben werden. Die bauliche Ausführung der Regenwasserspeicheranlage 
hat unter Einhaltung der gültigen Normen zu erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist von einer 
dazu befugten Person in einem Attest zu bestätigen, welches der Gemeinde vorzulegen ist. 
 
Der Obmann 
 
Bgm. Mario Hermüller eh. 
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